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1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

1.1 Anlass und Ziele 
 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikanlage Rieder 2“ der Stadt Ballenstedt.  
 
Der Umweltbericht legt gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Umweltprüfung dar, in der die vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. In ihm 
sind insbesondere 

• die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege bezüglich der Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, 

• die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und europäischen Vogelschutzgebiete, 

• der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung, 

• die Kultur- und sonstige Sachgüter, 
• die Vermeidung von Immissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern, 
• die Nutzung erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energien, 
• die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-

dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes, 
• die Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den, 

• die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 

 
Der Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sonderge-
biet Photovoltaikanlage Rieder 2“ ist das geplante Bauvorhaben zur Aufstellung von Pho-
tovoltaik-Modulen in der Stadt Ballenstedt. Die Errichtung der Anlage erfolgt in der Ge-
markung Rieder, Flur 3, Flurstück 376 (Teilstück). Planungsrechtliche Voraussetzung 
hierfür ist die Ausweisung eines Sondergebietes „Photovoltaik“ durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes. 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
nordöstlich des Ortsteiles Rieder der Stadt Ballenstedt. Durch Freiaufstellung von Solar-
modulen soll die Fläche einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
 
Photovoltaikanlagen stellen ein wichtiges Potenzial zur verstärkten Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen dar. Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Standortvo-
raussetzungen wie möglichst hohe solare Einstrahlwerte, keine Schattenwürfe aus Be-
pflanzung, entsprechende wirtschaftliche Größe und nahe gelegene Einspeisemöglich-
keiten ins Stromnetz liegen im Plangebiet vor. Aufgrund dieser Standortqualitäten ist das 
Bebauungsplangebiet für die geplante Nutzung für Anlagen zur Sonnenenergienutzung 
gut geeignet. 
Das Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen. 
Dadurch kann, entsprechend des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG), eine nach-
haltige Entwicklung der Energieversorgung unterstützt und der Beitrag der Erneuerbaren 
Energien an der lokalen Stromversorgung im Gemeindegebiet deutlich erhöht werden. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan “Sondergebiet Photovoltaikanlage Rieder 2“ 
 
   Seite 5 von 36 

Mit der vorliegenden Planung werden Ziele der CO2-Einsparung, der Sicherung der 
Energieversorgung und der Stärkung der Wirtschaftskraft der Region verfolgt, wobei den 
landesplanerischen und landschaftlichen Belangen Rechnung getragen wird. 
 
Entsprechend dem Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (2010) sind Freiflächen-
Photovoltaikanlage in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer Genehmigung 
einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wirkung auf das 
Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushaltes 
zu prüfen. Freiflächen-Photovoltaikanlage sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder 
Konversationsflächen errichtet werden. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll eine geordnete bauliche Entwicklung und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende umweltgerechte Bodennutzung ge-
währleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die na-
türlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 

 
Abbildung: Übersichtskarte (Quelle: https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/vie-

wer_v40/index.html?lang=de) 
 

 Standort der PV-Freiflächenanlage 
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1.2 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Festset-
zungen) 

 
Die wesentlichen Inhalte des aufzustellenden Bebauungsplanes umfassen: 
 

 Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 

− Festsetzung eines Sondergebietes Photovoltaik (SO) 

− Innerhalb des Sondergebietes sind zulässig: 

− Solarmodule einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen und 

− Wirtschaftswege. 
 

 Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung 

− Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung mit einer Grundflächen-
zahl von 0,7 für die Fläche des Geltungsbereiches 

− Festsetzung einer maximalen Gesamthöhe von 4,0 m über der festge-
setzten Bezugshöhe. 
 

 Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche 

− Die Baugrenze hat einen Abstand zur Plangebietsgrenze von mind. 3 m 
 

 Festsetzungen zum Bodenschutz 

− Die Wirtschaftswege innerhalb des Sondergebietes dürfen nicht voll ver-
siegelt werden und sind in geschotterter Bauweise auszuführen. 

 
 Festsetzungen zur Grünordnung 

− Maßnahmen zur Vermeidung/ Verringerung (s. Kapitel 5.2 Umweltbericht) 

− Maßnahmen zur Eingriffskompensation (s. Kapitel 5.2 Umweltbericht) 
 

 

1.3 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des ge-
planten Vorhabens 

 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet 
sich nordöstlich des Ortsteiles Rieder, in der Gemarkung Rieder, Flur 3, Flurstück 376 
(Teilstück). Die Größe des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes umfasst eine Fläche von ca. 1,23 ha. 
 
Der Vorhabensstandort ist verkehrstechnisch erschlossen. Das Grundstück liegt direkt 
an einer öffentlichen Verkehrsfläche. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes grenzt unmittelbar an das Flurstück 200, Straße Herzfeldweg an.  
 
Das Plangebiet umgeben folgende Nutzungen: 
 
im Norden: Bebauung mit Gebäuden/ Stallungen/ Scheunen/ Lagergebäuden sowie 

dahinterliegend ein Sondergebiet (SO 3) Reiterhof 
im Osten: Bebauung mit Gebäuden/ Stallungen/ Scheunen/ Lagergebäuden 
im Süden: teilweise landwirtschaftliche Nutzfläche, teilweise Wohnbebauung 
im Westen:     Sondergebiet (SO 4) Solarpark am Herzfeldweg 
 
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich in südlicher Richtung auf der ge-
genüberliegenden Seite des Herzfeldweges in etwa 10 m Entfernung. 
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Übersichtskarte, Flurkarte© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html© 

 

 Standort der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
 
Aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl kann etwa 70 % des Baufeldes des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes durch bauliche Anlagen einschließlich der Versor-
gungseinrichtungen überbaut werden. 
 
Die für das Vorhaben in Betracht kommende Fläche besitzt einen Konversionsflächen-
status und wird derzeit als landwirtschaftlich gewerbliche Fläche genutzt. Eine aktive 
landwirtschaftliche Nutzung im Sinne einer Acker- oder Weidefläche ist nicht erkennbar. 
Mit der Nachnutzung solcher Konversionsflächen als wirtschaftliche Nutzung für Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen, kann der Flächenverbrauch an anderen ökologisch wertvol-
len Standorten vermieden werden. Das Plangebiet ist teilweise bebaut bzw. befestigt. 
Der restliche Teil ist brachliegendes Grünland, welches zum Abstellen von landwirt-
schaftlichen Geräten bzw. Fahrzeugen genutzt wird. Die nachstehende Luftbildauf-
nahme mit dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellt den 
Zustand des Areals im August 2022 dar. 
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Übersichtskarte, Flurkarte© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/startseite_viewer.html© 

 
 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 
Die Zugänglichkeit für Wartungsfahrzeuge und ggf. Rettungsfahrzeuge ist über die be-
reits vorhandene Einfahrt und die befestigten Flächen gewährleistet.  
 
Die folgenden Bilder charakterisieren den Vorhabenstandort zum August 2022: 
 

 
Brachliegende Grünfläche im westlichen 
Teil des Plangebietes sowie befestigter 

Weg von Süd nach Nord 

 
Brachliegende Grünfläche im östlichen 
Teil des Plangebietes sowie befestigter 

Weg von Süd nach Nord 
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Brachliegende Grünfläche im westlichen 

Teil des Plangebietes 
 

 
Brachliegende Grünfläche im östlichen 

Teil des Plangebietes 

 
Weg hinter den Pappelbäumen außer-
halb des Geltungsbereiches im Westen 

 
Brachliegende Grünfläche und Pappel-

bäume innerhalb des Geltungsbereiches 
im Westen 
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Angrenzendes Grundstück im Westen 

 
Unbefestigter Weg im westlichen Teil des 

Planungsbereiches 

 
Lagenscheunen nördlich an den Pla-

nungsbereich angrenzend 

 
Befestigter Weg im nördlichen Teil des 

Geltungsbereiches 

 

 
 
 
 
 
Straße Herzfeldweg im Süden an den 
Geltungsbereich angrenzend mit Wohn-
bebauung auf der rechten Seite und Über-
gabestation auf der linken Seite 
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Die geplanten Solarmodule werden auf Tragkonstruktionen (Tische) aus Aluminium 
/Stahl feuerverzinkt aufgeschraubt. Der Abstand des Tisches zur Geländeoberkante be-
trägt ca. 0,8 m, die maximale Höhe beträgt ca. 4,0 m. Die Tische werden an entspre-
chenden Stahlstützen montiert, welche durch Rammen ca. 1,5 m ins Erdreich eingetrie-
ben werden. 
 

Das gesamte Freilandgestell ist pultdachförmig ausgebildet und in Richtung Süden aus-
gerichtet. Der Abstand zwischen den Tischen beträgt ca. 3,00 m. 
 
Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Netz eingespeist werden. Zum Übergabepunkt 
hat sich der EVU wie folgt geäußert: 
 
„Der Netzanschluss erfolgt über eine anschlussnehmereigene Übergabestation in unmit-
telbarer Nähe (max. 25m) des 15-kV-Mittelspannungskabels 3325LWsA4 zwischen der 
Station/ dem Abzweig LWs2338 und der Station/ dem Abzweig LWs5908V. Die Überga-
bestation ist nach der TAB-MS der MITNETZ STROM auszurüsten“. 
Eigentliche Gebäude werden nur in sehr geringem Umfang errichtet. Nötige Zuwegun-
gen werden in wasserdurchlässiger Bauweise angelegt. 
 
 
 

2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fach-
plänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und der Art, 
wie diese Ziele bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes berücksichtigt werden 

 
2.1 Schutzgut Boden, Fläche 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesboden-

schutzgesetz 

(BBodSchG) 

Ziele des BBodSchG sind 

• der langfristige Schutz des Bodens hin-

sichtlich seiner Funktionen im Natur-

haushalt, insbesondere als 

- Lebensgrundlage und -raum für Men-

schen, Tiere, Pflanzen, 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit sei-

nen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

- Ausgleichsmedium für stoffliche Einwir-

kungen (Grundwasserschutz), 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

- Standorte für Rohstofflagerstätten, für 

land- und forstwirtschaftliche sowie 

- siedlungsbezogene und öffentliche Nut-

zungen, 

• der Schutz des Bodens vor schädlichen 

Bodenveränderungen, 

• Vorsorgeregelungen gegen das Entste-

hen schädlicher Bodenveränderungen, 

• die Förderung der Sanierung schädlicher 

Bodenveränderungen und Altlasten. 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in die Bodenfunktion 

aufgrund der Auswertung 

der Bodenkartierungen, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe 

 

• Es erfolgt eine Bewertung 

des Eingriffs in die Boden-

funktionen aufgrund der vor-

gesehenen fundamentlosen 

Errichtung der Solarmodule. 
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Bodenschutz-Aus-

führungsgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(BodSchAG LSA) 

 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden; 

Schutz des Bodens vor schädlichen Boden-

veränderungen sowie vor Erosion, Verdich-

tung und anderen nachteiligen Einwirkungen. 

 

 

Baugesetzbuch 

(BauGB) 

 

Sparsamer und schonender Umgang mit 

Grund und Boden durch Wiedernutzbar-

machung von Flächen, Nachverdichtung 

und Innenentwicklung zur Verringerung 

zusätzlicher Inanspruchnahme von Bö-

den. 

 

 

Naturschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 

 

 

Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen; Ent-

siegelung nicht mehr genutzter versiegelter 

Flächen. 

 

Landesentwick-

lungsplan Sach-

sen-Anhalt 2010 

(LEP LSA 2010) 

Sparsamer Umgang mit Boden bei der bauli-

chen und sonstigen Inanspruchnahme von 

Böden im Planungsraum; Sicherung von Bö-

den mit besonders schutzwürdigen Ausprä-

gungen; Einschränkung von Bodenschäden 

sowie von Erosionsvorgängen auf ein Mini-

mum. 

 

Regionaler Ent-

wicklungsplan für 

die Planungsre-

gion Harz (REP 

2009) 

 
 

2.2 Schutzgut Wasser 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) 

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 

Naturhaushaltes und als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaf-

tung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Un-

terlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen 

ihrer ökologischen Funktionen. 

 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in das Schutzgut, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe. 

 

• Es wird ein ausreichender 

Abstand zum im Geltungs-

bereich befindlichen See 

eingehalten.  

 

• Die Lagerung von wasser-

gefährdenden Stoffen auf 

der Vorhabensfläche ist 

nicht vorgesehen. 

 

 

Wassergesetz Land 

Sachsen-Anhalt 

(WG LSA) 

 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) 

 

 

Bewahrung der Gewässer, deren Ufer und 

Auen vor Beeinträchtigungen zu bewahren; 

Erhalt der natürlichen Selbstreinigungsfähig-

keit und Dynamik; Hochwasserschutz durch 

natürliche oder naturnahe Maßnahmen; vor-

sorgender Grundwasserschutz sowie ausge-

glichener Niederschlags-Abflusshaushalt 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege. 

 

 

Naturschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 
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Landesentwick-

lungsplan Sach-

sen-Anhalt 2010 

(LEP LSA 2010) 

 

Schutz der Gewässer und des Grundwassers 

vor Nähr- und Schadstoffeinträgen sowie vor 

Überbauung. 

 

• Das Niederschlagswasser 

verbleibt auf der Vorhabens-

fläche und soll vor Ort versi-

ckern. Besondere Versicke-

rungsanlagen sind nicht er-

forderlich. 

 
Regionaler Ent-

wicklungsplan für 

die Planungsre-

gion Harz (REP 

2009) 

 

 
 

2.3 Schutzgut Klima und Luft 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesimmissions-

schutzgesetz (BIm-

SchG) inkl. Verord-

nungen 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-

zen, des Bodens, des Wassers, der Atmo-

sphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissio-

nen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Ent-

stehens von Immissionen (Gefahren, erhebli-

che Nachteile und Belästigungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-

gen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Er-

scheinungen). 

 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in das Schutzgut, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe. 

 

 

Technische Anlei-

tung Luft (TA Luft) 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen sowie deren Vor-

sorge zur Erzielung eines hohen Schutzni-

veaus für die gesamte Umwelt. 

 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) 

 

 

Vermeidung einer Beeinträchtigung der Luft-

qualität; Vermeidung einer Beeinträchtigung 

des lokalen Klimas; Schutz von Luft und Klima 

auch durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege. 

 

 

Naturschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sach-

sen-Anhalt 2010 

(LEP LSA 2010) 

 

 

Freihaltung für den Luftaustausch bedeutsa-

mer Bereiche; Vermeidung neuer bzw. Besei-

tigung bestehender Emittenten in Luftaus-

tauschbahnen und deren Einzugsbereichen; 

Erhalt von Waldgebieten mit Klimaschutz-

funktion. 

 Regionaler Ent-

wicklungsplan für 

die Planungsre-

gion Harz (REP 

2009) 
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2.4 Schutzgut Arten und Biotope 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) 

 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 

und Landschaft zur Sicherung der  

• Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

• Nutzbarkeit der Naturgüter 

• die Pflanzen- und Tierwelt sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 

Natur und Landschaft 

Schutz und Erhaltung von geschützten Bioto-

pen und hochwertigen Biotopstrukturen im 

plangebietsübergreifenden Verbund, Schutz 

der besonders und streng geschützten Arten 

im Sinne des § 44 des Bundesnaturschutzge-

setzes (BNatSchG), Vermeidung und Vermin-

derung von Eingriffen in das Schutzgut. 

 

 

• Eine Bewertung des Ein-

griffs hinsichtlich des Schut-

zes von Arten und Biotopen 

ist aufgrund der vorgesehe-

nen Nutzung des Geltungs-

bereiches des vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes 

erforderlich. 

• Der vorhabensbedingte Ein-

griff in die Biotope wird nach 

dem Bewertungsmodell 

Sachsen-Anhalt ermittelt. 

 

 

Naturschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 

 

 

Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die 

Landschaft und die biologische Vielfalt, 

sowie 

die Vermeidung und der Ausgleich voraus-

sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 

seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a be-

zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 

nach Bundesnaturschutzgesetz) zu berück-

sichtigen. 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sach-

sen-Anhalt 2010 

(LEP LSA 2010) 

 

 

Sicherung von Lebensräumen mit Bedeutung 

für den Schutz von Arten und Lebensgemein-

schaften; Entwicklung eines Biotopverbund-

systems; örtliche, aus den Grundsätzen des 

Landschaftsplanes abgeleitete Maßnahmen: 

• Pflanzmaßnahmen, 

• Aufwertungsmaßnahmen, 

• Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, 

• Rückbaumaßnahmen, 

• Sanierungsmaßnahmen, 

• Bewirtschaftungsregelungen, 

• Renaturierungsmaßnahmen, 

 

Regionaler Ent-

wicklungsplan für 

die Planungsre-

gion Harz (REP 

2009) 
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• Handlungsge- und -verbote, 

• Besucherlenkungen 

 

 
 

2.5 Schutzgut Landschaftsbild 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) 

 

 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. 

Wiederherstellung der Landschaft auf Grund 

ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-

lage des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie des Erholungswertes von Natur 

und Landschaft. Erhaltung des Landschafts-

bildes, Wiederherstellung beeinträchtigter Be-

reiche des Landschaftsbildes, Vermeidung 

von Eingriffen in besonders schützenswerte 

Landschaftsbilder. 

 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in das Schutzgut, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe 

 

• Änderung des Landschafts-

bildes durch die Errichtung 

von Solarmodulen 

 

• Negative Auswirkungen auf 

Schutzgebiete können aus-

geschlossen werden. 

Schutzgebiete i. S. des Na-

turschutzrechts sind durch 

das geplante Vorhaben nicht 

betroffen. Das Vorhaben 

stellt einen Eingriff in Natur 

und Landschaft i. S. des 

§ 14 BNatSchG dar. 

 

 

Naturschutzgesetz 

Sachsen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sachsen-

Anhalt 2010 (LEP 

LSA 2010) 

 

 

Erhaltung und Weiterentwicklung der beson-

deren landschaftlichen Charakteristik des 

Planungsraumes; Vermeidung von Beein-

trächtigungen prägender Landschaftsstruktu-

ren und störungsempfindlicher Landschafts-

räume; Einbindung neuer Bebauungen in das 

Landschafts- und Ortsbild; Sicherung histori-

scher Kulturlandschaften. 

 

 

Regionaler Entwick-

lungsplan für die 

Planungsregion 

Harz (REP 2009) 

 

 
 

2.6 Schutzgut Mensch 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesimmissions-

schutzgesetz inkl. 

Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-

zen, des Bodens, des Wassers, der Atmo-

sphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissio-

nen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Ent-

stehens von Immissionen (Gefahren, erhebli-

che Nachteile und Belästigungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-

gen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Er-

scheinungen). 

 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in das Schutzgut, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe 

Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Berücksichtigung der Belange des Umwelt-

schutzes bei der Aufstellung/Änderung der 

Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung 
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von Emissionen (gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung). 

 

 

Technische Anlei-

tung Lärm (TA Lärm) 

 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

 

 

DIN 18005 

 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensver-

hältnisse für die Bevölkerung ist ein ausrei-

chender Schallschutz notwendig, dessen Ver-

ringerung insbesondere am Entstehungsort, 

aber auch durch städtebauliche Maßnahmen 

in Form von Lärmvorsorge und -minderung 

bewirkt werden soll. 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sachsen-

Anhalt 2010 (LEP 

LSA 2010) 

 

 

Vermeidung von Beeinträchtigungen schüt-

zenswerter Nutzungen im Plangebiet. 

 

Regionaler Entwick-

lungsplan für die 

Planungsregion 

Harz (REP 2009) 

 

 
 

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Denkmalschutzge-

setz des Landes 

Sachsen-Anhalt 

(DenkmSchG LSA) 

 

 

Erhaltung der Kultur- und Sachgüter.  

 

 

• Bewertung möglicher Ein-

griffe in das Schutzgut, im 

Falle unvermeidlicher Be-

einträchtigungen Vor-

schläge zur Minimierung 

und Kompensation der Ein-

griffe. 

 

• Das Vorhabensgebiet befin-

det sich nicht im Bereich ei-

nes archäologischen Kultur-

denkmals. Es kann mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit aus-

geschlossen werden, dass 

sich auf dem Betriebsge-

lände ungestörte archäolo-

gische Befunde erhalten-

sind. Während der Bau-

phase erfolgt bei ungewöhn-

lichen Bodenfunden eine ar-

chäologische Dokumenta-

tion. 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sachsen-

Anhalt 2010 (LEP 

LSA 2010) 

 

 

Erhaltung der Kultur- und Sachgüter. 

 

Regionaler Entwick-

lungsplan für die 

Planungsregion 

Harz (REP 2009) 
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2.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 

Gesetzliche/ Plane-

rische Grundlagen 

Umweltschutzrelevante Ziele Art der Berücksichtigung 

 

Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) 

 

 

Erhaltung und Förderung der Schutzgüter 

und deren Wechselwirkungen untereinander. 

 

 

 

 

Naturschutzgesetz 

des Landes Sach-

sen-Anhalt 

(NatSchG LSA) 

 

 

Landesentwick-

lungsplan Sachsen-

Anhalt 2010 (LEP 

LSA 2010) 

 

 

Erhaltung und Förderung der Schutzgüter 

und deren Wechselwirkungen untereinander. 

 

Regionaler Entwick-

lungsplan für die 

Planungsregion 

Harz (REP 2009) 

 

 
 
 

3 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeiti-
gen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale 
der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst wer-
den 

3.1 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und geschützte Bio-
tope 

 
Bestand: 
Das Plangebiet befindet sich im Naturpark Harz (NUP0004LSA) sowie außerhalb jegli-
cher Schutzgebiete. Europäische Vogelschutzgebiete gemäß EU-Richtlinie 2009-147-
EG sowie FFH-Gebiete gemäß EU-Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie) liegen im Planungsgebiet und in relevanter Nähe zum Plangebiet nicht vor. 
 
Die nachstehende Übersicht beinhaltet die Zusammenstellung der nächstgelegensten 
naturschutzrechtlich geschützten Gebiete bzw. Flächen. 
 

Gebiet / Fläche Bezeichnung Entfernung zur PV-Anlage 

Naturschutzgebiet Gegensteine Schierberg 
NSG0157 

südlich in ca. 380 m 

Nationalpark  Harz 
NP_0001LSA 

westlich in ca. 33 km 

Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz 
BR_0003LSA 

südlich in ca. 20 km 

Landschaftsschutzgebiet Harz und nördliches Harz-
vorland 
LSG0032QLB 

südlich in ca. 1 km 
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Vogelschutzgebiet Nordöstlicher Unterharz 
SPA0019 

südlich in ca. 1 km 

FFH-Gebiet Gegensteine und Schier-
berge bei Ballenstedt 
FFH0093LSA 

südlich in ca. 380 m 

 
Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes keine Schutzge-
biete oder gesetzlich geschützten Biotope unmittelbar berührt, sind direkte bau- und an-
lagenbedingte Beeinträchtigungen von Schutzgebieten auszuschließen. Auch negative 
betriebsbedingte Einflüsse, insbesondere auf NATURA 2000-Gebiete sind nicht zu er-
warten. 
 
Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft i. S. des § 14 BNatSchG dar. 
Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zu dem Vorhaben erfolgt. 
 
 

3.2 Schutzgut Boden 
 
Bestand: 
Das B-Plangebiet umfasst im Wesentlichen ein Areal, welches durch die Nutzung als 
Kiessandtagebau gekennzeichnet ist. Der Geltungsbereich des Vorhabens liegt in der 
Bodenregion der Mesozoischen Berg- und Hügelländer mit Löss. Er befindet sich in der 
Bodengroßlandschaft „Bodenlandschaft der Berg- und Hügelländer aus überwiegend 
Karbonatgestein“. Der Standort ist durch verschiedene Bodentypen geprägt: 
 

 
Quelle: Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 

 Standort der Anlage 
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Der Boden ist in seiner Gesamtheit durch die anthropogene Nutzung stark verändert 
worden. Auf der Fläche des Plangebietes befinden sich Brachflächen, befestigte Ver-
kehrsflächen sowie bauliche Anlagen. Die vorhandenen brachliegenden Grünflächen 
werden zum Abstellen landwirtschaftlicher Geräte genutzt und weisen dadurch sowie 
durch häufige Befahrung starke Bewuchsstörungen auf. Mit der angestrebten Bebau-
ungsplanung werden die Voraussetzungen für die Umnutzung dieser Fläche geschaffen, 
sodass durch ein Flächenrecycling dem öffentlichen Interesse zum sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden vorrangig versiegelte Flächen bzw. Konversionsflächen für PV-
Anlagen nutzbar zu machen, entsprochen wird. 
Entsprechend der ursprünglichen Nutzung und der derzeit auf der Fläche vorgefundenen 
Befestigungen ist die Fläche als eine wirtschaftliche Konversionsfläche i.S.d. § 37 Abs. 
1 Nr. 2 Buchstabe b des EEG 2021 einzuordnen.  
 
Schützenswerte Böden oder gefährdete Böden bzw. besondere geologische Verhält-
nisse sind nicht bekannt. Aus Sicht des Bodenschutzes ist aufgrund der Lage, der Bo-
denverhältnisse und der Flächennutzung ein Standort mit geringer Bedeutung betroffen.  
Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind im Altlasten-
kataster nach derzeitigem Kenntnisstand keine altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlas-
ten sowie schädliche Bodenveränderungen bzw. Verdachtsflächen bekannt. 
 
Bewertung: 
Bei der Errichtung und der Betreibung der Freiflächen-Photovoltaikanlage wird die Nut-
zung der benachbarten Flächen uneingeschränkt gewährleistet. 
Bodenumlagerungen und Bodenverdichtungen können in der Bauphase z. B. durch den 
Einsatz schwerer Bau- und Transportfahrzeuge sowie durch Geländemodellierungen 
entstehen. Eventuell auftretende Bodenverdichtungen im Zuge der Baumaßnahme wer-
den durch vegetationstechnische Maßnahmen wieder beseitigt. Abgrabungen und Auf-
schüttungen finden nicht statt. Die Hauptfunktion des Bodens als Standort für Pflanzen 
geht teilweise durch die Verschattung des Bodens verloren. Ein Eintrag von Schadstof-
fen in den Boden wird bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung der Freiflächen-Photovol-
taikanlage nicht eintreten. 
 
Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird durch 
die zukünftige Nutzung nicht wesentlich geändert. Die vorhandene Filter- und Pufferfunk-
tion des Bodens wird nicht nachhaltig beeinflusst. 
Durch die Überplanung des Gebietes als Freiflächen-Photovoltaikanlage kommt es zu 
keiner wesentlichen Verdichtung und Vollversiegelung des Bodens. Damit ist kein erheb-
licher Verlust der bodentyp- und bodenartspezifischen Speicher-, Filter- und Lebens-
raumfunktionen sowie der Gas- und Wasseraustauschfunktion mit der Atmosphäre ver-
bunden. 
 
Es kommt durch die Errichtung der Photovoltaik-Module zu kleinflächigen Bodenversie-
gelungen und Bodenverletzungen, die jedoch den bodenkundlichen Charakter der Flä-
che nicht grundlegend ändern werden. Eine Versiegelung von Boden wird verursacht 
durch die Herstellung von Fundamenten für den Bau von Betriebsgebäuden (Trafo) und 
durch Erschließungsmaßnahmen (ggf. Wege, Bedarfsparkplätze). Für die Solarmodule 
werden keine Fundamente errichtet. Bezogen auf die Gesamtfläche der Freiflächen-
Photovoltaikanlage ist bei diesem Vorhaben mit einem Vollversiegelungsgrad von weni-
ger als 5 % der Gesamtfläche zu rechnen. Die überdeckte (= überbaute) Fläche der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage ist die Projektion der Modulfläche auf die Horizontale. 
Bei einer starren Anlage in Reihenaufstellung der Solarmodule hat die überdeckte Flä-
che bezogen auf die eigentliche Aufstellfläche der Solarmodule einen Flächenanteil von 
etwa 60 bis 70 % an der Gesamtfläche. Durch die Bodenüberdeckung wird eine Be-
schattung und die oberflächliche Austrocknung der Böden unter den Solarmodulen durch 
die Reduzierung des Niederschlagswassers bewirkt. 
Die bei den Erschließungsmaßnahmen anfallenden Abfallarten werden vorrangig einer 
Verwertung zugeführt. Um eine möglichst hochwertige Verwertung anzustreben, werden 
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die anfallenden Abfälle nicht vermischt, sondern getrennt voneinander erfasst und ent-
sorgt. Ein anfallendes Abfallgemisch, wird einer zugelassenen Bauabfallsortieranlage 
zugeführt. 
 
Bei einem Auffinden von kontaminierten oder belasteten Abfällen werden diese vorerst 
getrennt von den anderen Abfällen erfasst. 
 
 

3.3 Schutzgut Wasser 
 
Bestand: 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine Oberflächengewässer. Quellfassungen und 
Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht verzeichnet. Das nächstgelegene Was-
serschutzgebiet befindet sich ca. 1,5 km westlich des Geltungsbereiches des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes. 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt in keinem Über-
schwemmungsgebiet bzw. in keinem Gebiet mit Hochwassergefahren. 
 
Bewertung: 
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wassers kann ausgeschlossen werden, da von 
den Solarmodulen selbst keine Verunreinigungen ausgehen.  
Auf der Fläche wird die Versiegelung durch die fundamentlose Bauweise der Solarmo-
dule sehr geringgehalten. Das gesamte Niederschlagswasser verbleibt auf der Fläche 
und kann kontinuierlich versickern. Bauliche Anlagen zur gefassten Versickerung von 
Niederschlagswasser werden nicht errichtet. 
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind bau- und anlagebedingt keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten. Die lokale Wasserbilanz des Areals wird nicht negativ 
beeinflusst, da keine gezielte Erfassung und Ableitung des Niederschlagswassers er-
folgt. 
 
Eine Benutzung von Gewässern im Sinne von §§ 8, 9 WHG ist im Zusammenhang mit 
der Errichtung und dem Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht vorgesehen. 
Aufgrund des Reliefs der Vorhabensfläche ist keine erhöhte Bodenerosion durch Nieder-
schlagswasser zu erwarten. 
Abwässer entstehen während der Bauphase nur in untergeordnetem Umfang und wer-
den fachgerecht entsorgt. Während des Betriebes der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
besteht kein Trinkwasserbedarf und es fällt kein Abwasser an. 
 
 

3.4 Schutzgut Klima und Luft 
 
Bestand: 
Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Harz und somit im Bereich des gemäßigten 
Klimas mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 9,1 Grad Celsius. Die durchschnitt-
liche Jahresniederschlagssumme beträgt in etwa 647 mm. 
Wegen der relativ geringen Größe hat die Fläche nur eine geringe klimatische Bedeu-
tung. Messwerte zur Luftqualität liegen nicht vor. 
Das B-Plangebiet und das angrenzende nähere Umfeld der geplanten Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage sind durch eine anthropogene Nutzung gekennzeichnet. Die Fläche 
wurde als Betriebsfläche eines Agrarbetriebes genutzt. 
Die lufthygienische Situation ist als gering belastet einzustufen. Eine Verdünnung der 
lokal auftretenden Emissionen erfolgt im Gebiet fast ausschließlich über die Regional-
winde. Ein Luftaustausch über lokale Kaltluft- bzw. Frischluftströme spielt aufgrund der 
ebenen Flächen keine Rolle. 
 
Bewertung: 
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Durch die geplante Bebauung werden keine Beeinträchtigungen von Klima und Luft her-
vorgerufen. Eine erhebliche zusätzliche Negativbelastung durch die Bebauung kann 
durch die geplante Nutzung des Areals ausgeschlossen werden. Mit der Errichtung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage sind keine emissions- und immissionsmindernden Maß-
nahmen vorgesehen. 
In der unmittelbaren Umgebung und im Geltungsbereich befinden sich keine Anlagen, 
die nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig sind und für die eine immissionsschutz-
rechtliche Überwachung festgelegt ist. 
 
Durch die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ist mit kleinflächigen Veränderungen 
der Standortfaktoren, vor allem durch Verschattung auszugehen, die auch mikroklimati-
sche Folgen nach sich ziehen können. So ist im Bereich der verschatteten Flächen von 
insgesamt gemäßigten klimatischen Bedingungen (weniger Ein- und Ausstrahlung, ver-
minderte Verdunstung) auszugehen. 
 
Da die von diesen Veränderungen betroffene Fläche insgesamt als vergleichsweise 
kleinräumig anzusehen ist, sind messbare negative Beeinträchtigungen des Klimas und 
der Luft nicht zu befürchten. 
Durch die Vermeidung der Emission von Treibhausgasen leistet das Vorhaben indirekt 
einen Beitrag zum Klimaschutz. 
 
 

3.5 Schutzgut Arten und Biotope 
 
Bestand: 
Das Plangebiet besteht im wesentlichen Teil aus brachliegendem Grünland mit Be-
wuchsstörungen, das derzeit zum Abstellen landwirtschaftlicher Geräte und Fahrzeuge 
genutzt wird. Am westlichen Rand innerhalb des Plangebietes befindet sich eine Pappel-
Baumreihe. Im Norden des Plangebietes befindet sich ein teilweise mit Betonplatten be-
festigter Weg, an dessen Rand Bauschutt gelagert wird. Daran anschließend befindet 
sich ein begrünter Wall. Nördlich an das Plangebiert angrenzend, schließen sich Lager-
hallen an. 
 
Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte für Vorkommen von besonders oder streng ge-
schützten sowie gefährdeten Tierarten auf den Flächen den Plangebietes. 
Weitere Aussagen können aus dem Artenschutzrechtlichen Gutachten entnommen wer-
den, welches als Anlage dem Umweltbericht beigefügt ist. 
 
Bewertung: 
Vogelschutzgebiete oder für die Avifauna wertvolle Bereiche gemäß der Schutzbestim-
mungen in Sachsen-Anhalt bzw. der EU-rechtlichen Schutzbestimmungen befinden sich 
nicht innerhalb des Plangebietes oder angrenzend. 
 
Unter Berücksichtigung der Habitatausstattung und der starken Störungen im Plangebiet 
sind lediglich weitverbreitete, wenig störempfindliche Vogelarten mit Brutplätzen vertre-
ten bzw. zukünftig zu erwarten, die nicht auf den Roten Listen Sachsen-Anhalts bzw. 
Deutschlands verzeichnet sind.  
 
Durch die bereits bestehende anthropogene Nutzung der Fläche und der Errichtung ei-
ner PV-Anlage ist mit einer Zunahme der Biodiversität zu rechnen. Eine Studie des Bun-
desverbandes Neue Energiewirtschaft (BNE) aus dem Jahr 2019 zeigt den positiven 
Einfluss von Solaranlagen auf die Artenvielfalt und Biodiversität. Durch den Ausbau der 
Freiflächenanlagen finden verschiedene Tier- und Pflanzenarten eine neue Heimat und 
werden vor dem drohenden Aussterben gerettet. Im Vergleich zum landwirtschaftlichen 
Gebrauch wird die Flächennutzung beruhigt und weitergehend sogar aufgewertet. Be-
gründet liegt die Steigerung der Biodiversität in der dauerhaften Pflege des Grünlandes 
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in den Zwischenräumen der Modulreihen. Zudem werden die Böden, gegenteilig zur 
klassischen Landwirtschaft, bewusst möglichst nährstoffarm gehalten. 
 
Jedoch kann es zukünftig zu Lebensraumverlusten durch Gebäudeneu- und -rückbau 
bzw. (winterzeitlichem) Gehölzabtrieb bei Umsetzung der Planung in geringem Maße 
kommen. 
 
 

3.6 Schutzgut Landschaftsbild 
 
Bestand: 
Die Landschaft, in der sich das Plangebiet befindet, ist durch verschiedene Nutzungen 
gekennzeichnet. So ist der Geltungsbereich des Vorhabens sowohl von landwirtschaftli-
cher Nutzfläche, Wohnbebauung, Stallungen/Scheunen, einer weiteren Photovoltaikan-
lage sowie einem Reiterhof umgeben. 
Die natürliche Morphologie des Geländes ist bedingt durch die frühere Nutzung relativ 
eben. 
Das Plangebiet wird derzeit nicht erkennbar für Erholungszwecke genutzt bzw. ist nicht 
in regionale Wegenetze, die für die Erholung genutzt werden, eingebunden. 
Im Landesentwicklungsplan sind im Planungsgebiet keine Vorranggebiete, jedoch ein 
Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung ausgewiesen.  
 
Bewertung: 
Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage stellt in ihrem Umfang eine deutliche Ver-
änderung des Landschaftsbildes dar. Die Wirkung der aufgestellten Modulreihen ist un-
ter dem Aspekt eines ungestörten Landschaftsgenusses als „naturfern" zu betrachten, 
sodass diesbezüglich grundsätzlich visuelle Beeinträchtigungen auftreten. 
Mit denen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan formulierten Festsetzungen sind Be-
einträchtigungen für das Landschaftsbild zu minimieren. Eine Einsehbarkeit der Anlage 
kann durch entsprechende Maßnahmen zum Sichtschutz minimiert werden. Durch die 
Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Areal erfolgt keine neue Zersied-
lung von bislang unbelasteten oder unzerschnittenen Landschaftsbereichen. 
 
Es könnte angenommen werden, dass mögliche Beeinträchtigungen für den Betrachter 
durch Lichtreflexionen möglich sind, die zu Blendeffekten führen könnten. In Bezug auf 
evtl. Blendeffekte kann aufgrund der Nutzung der Anlage zur Stromgewinnung aus Son-
nenenergie davon ausgegangen werden, dass die Anlagen so hergestellt sind, dass sie 
möglichst wenig Sonnenlicht reflektieren. Probleme durch Lichtreflexionen der Anlagen, 
sind relativ unwahrscheinlich, da es sich bei Solarmodulen um Lichtkonverter handelt, 
die daher eine extrem geringe Reflexion haben.  
 
Legt man eine klassische Südausrichtung der Module zugrunde, zeigen die folgenden 
Darstellungen, dass eine Blendwirkung für den terrestrischen Bereich ausgeschlossen 
werden kann, da eine Rückstrahlung nur nach oben erfolgt. 
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Strahlungsverlauf im Winter (niedrigster 
Stand der Sonne zur Mittagszeit) 

Strahlungsverlauf im Sommer (höchster 
Stand der Sonne zur Mittagszeit) 

  

 
 
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird als dunkles Feld wahrgenommen. Das Areal der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage wird als anthropogen geänderte und belastete Fläche 
eingestuft. Geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind zu erwarten. Diese sind 
aber nicht erheblich. Entsprechend der vorangestellten Abbildung ist für die sich im Sü-
den befindlichen Wohnhäuser keine Blendwirkung zu erwarten. 
 
Vom Vorhaben geht eine sehr geringe Fernwirkung auf das Landschaftsbild aus. 
Gebäude, Betonplatten und Bauschutt werden fachgerecht abgebaut, recycelt oder 
entsorgt. Insgesamt wird die Qualität des Landschaftsbildes durch das Vorhaben nicht 
verschlechtert. Anlage-, bau- und betriebsbedingte Wirkungen auf das Landschaftsbild 
sind somit unerheblich und werden durch entsprechende Gehölzpflanzungen 
ausgeglichen. 
 
Die geplanten Solarmodule werden aufgrund der Vorbelastung zu keiner starken 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. 
 
 

3.7 Schutzgut Mensch 
 
Bestand/ Bewertung: 
Das Plangebiet beinhaltet keine Flächen für Erholung und Fremdenverkehr, es grenzen 
auch keine derartigen Flächen an.  
 
Von den stark anthropogen vorgeprägten Flächen gehen keine Belastungen für die an-
grenzende Bevölkerung und deren Gesundheit aus. 
 
 

3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Bestand/ Bewertung: 
Die Baudenkmale der Stadt Ballenstedt und ihrer Ortsteile befinden sich in einem hinrei-
chenden Abstand zum geplanten Vorhaben. Im näheren Umkreis des Plangebietes so-
wie auf diesem selbst sind keine archäologischen Bodendenkmale bekannt.  
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Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass trotz der Überbau-
ung der Fläche durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage ungestörte archäologische Be-
funde erhalten sind. Während der Bauphase erfolgt bei Auffinden von archäologischen 
Funden eine Dokumentation. 
 
Es ist bei allen Bodeneingriffen mit der Aufdeckung und der Zerstörung von archäologi-
schen Funden zu rechnen. Aus diesem Grund sind bei entsprechenden Funden archä-
ologische Dokumentationsarbeiten durchzuführen. Die Realisierung der Baumaßnahme 
wird erst in Angriff genommen bzw. fortgesetzt, wenn die archäologische Dokumentation 
abgeschlossen ist. 
 
 

3.9 Schutzgut Fläche 
 
Bestand/ Bewertung: 
Der Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst etwa 1,23 ha. Da-
bei wird nur ein geringer Teil des Geltungsbereiches versiegelt bspw. für die Herstellung 
von Fundamenten für den Bau von Betriebsgebäuden (Trafo) und durch Erschließungs-
maßnahmen (ggf. Wege, Bedarfsparkplätze). Dabei werden jedoch ausschließlich un-
befestigte Wege errichtet, sodass die entsprechenden Flächen weiterhin der Versicke-
rung zur Verfügung stehen. Für die Solarmodule werden keine Fundamente errichtet. 
Bezogen auf die Gesamtfläche der Freiflächen-Photovoltaikanlage ist bei diesem Vorha-
ben mit einem Vollversiegelungsgrad von weniger als 5 % der Gesamtfläche zu rechnen. 
 
Gemäß Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt weist für das Plan-
gebiet ein Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung aus. Gleiches weist der Regio-
nale Entwicklungsplan Harz 2009 aus.  
 
Mit der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Flächen, die einen Konversi-
onsflächenstatus besitzen, wird das Areal des Bebauungsplanes nicht wesentlich ver-
siegelt. Es ist unterhalb der Modulfläche eine extensive Grünlandbewirtschaftung mög-
lich. Das im LEP 2010 und REP 2009 dargestellte Vorbehaltsgebiet für Tourismus und 
Erholung wird nicht nachhaltig beeinflusst.  
Die extensive Flächennutzung innerhalb der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist für den 
Zeitraum der Nutzung der Anlage befristet. Wegen ihrer Lage im äußersten Nordosten 
der Ortslage, wegen der umgebenden flachen Morphologie, wegen der schwach vorhan-
denen bisherigen diesbezüglichen Infrastrukturen, wegen der Vorbelastung durch die 
vorhandene Nutzung und nicht zuletzt durch die geringe Größe des Plangebietes ist we-
der eine diesbezügliche Entwicklungsmöglichkeit im Plangebiet gegeben noch beein-
trächtigt das Plangebiet die Entwicklung von Tourismus und Erholung in dafür geeigne-
ten Bereichen (z.B. im Süden der Ortslage Rieder) im Harz. 
 
 

3.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Eingriffe in den Naturhaushalt führen durch Wirkungsbeziehungen innerhalb eines 
Schutzguts (Nahrungskette) oder unter den Schutzgütern (Boden-Wasser-Klima-Luft-
Pflanzen-Tiere) durch gegenseitigen Einfluss zu Wechselwirkungen. Die nachstehende 
Tabelle stellt die möglichen Interaktionen zwischen den einzelnen Schutzgütern dar. 
 
Erhebliche Effekte durch Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind 
auch zukünftig nicht zu erwarten bzw. sie wurden bei der Bewertung der einzelnen 
Schutzgüter bereits berücksichtigt. 
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Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergeben sich durch die territoriale Abgren-
zung sowie durch die Art und Weise der Bebauung keine erheblichen und nachhaltigen 
Interaktionen zwischen den einzelnen Schutzgütern. 
 

Wirkung 
auf 

 
 

Wirkung 
von 

Mensch Tiere / 
Pflanzen 

Boden Wasser Klima / 
Luft 

Landschaft Kultur- / 
Sachgüter 

Mensch --- 

Teil der Struktur 
und Ausprägung 

des 
Wohnumfeldes 

und des 
Erholungsraumes; 

Nahrungs-
grundlage 

 

--- 

Grundwasser als 
Brauch- und 
Trinkwasser- 

lieferant 
 

Steuerung der 
Luft-qualität und 
des Mikroklimas, 

dadurch 
Beeinflussung des 

Wohnumfeldes 
und des 

Wohlbefindens 
 

Erholungsraum 
 

Schönheit und Er-
holungswert des 
Lebensumfeldes 

 

Tiere / 
Pflanzen 

Störung und 
Verdrängung von 

Arten; 
Trittbelastung; 
Eutrophierung; 

Artenverschiebung 
 

--- 

Standort und 
Standortfaktor für 

Pflanzen; 
Lebensmedium für 

Tiere und 
Bodenlebewesen 

 

Standortfaktor für 
Pflanzen und Tiere 

 

Luftqualität sowie 
Mikro- und Makro-
klima als Einfluss-

faktor auf den 
Lebensraum 

 

Grundstruktur für 
unterschiedliche 

Biotope; als 
vernetzendes 
Element von 

Lebensräumen 
 

--- 

Boden 

Trittbelastung und 
Verdichtung; Ver-

änderung der 
Bodeneigenschaf- 
ten und -struktur 

 

Erosionsschutz; 
Einfluss auf die 
Bodengenese 

 

--- 

Einflussfaktor für 
die Bodengenese; 

Erosion 
 

Einflussfaktor für 
die Bodengenese; 

Erosion 
 

Grundstruktur für 
unterschiedliche 

Böden 
 

Bodenabbau bei 
Grabungen; 
Veränderung 

durch 
Intensivnutzung 
und Ausbeutung 

 

Wasser 

Stoffeinträge und 
Eutrophierung; 

Gefährdung durch 
Verschmutzung 

 

Vegetation als 
Wasserspeicher 

und Filter 
 

Grundwasserfilter; 
Wasserspeicher 

 
--- 

Grundwasserneu-
bildung 

 
--- 

wirtschaftliche 
Nutzung als 
Störfaktor, 

Verschmutzungs- 
gefahr 

 

Klima / 
Luft 

Beeinflussung 
durch sein Tun: 
Erderwärmung, 

Luft-
verschmutzung 

 

Einfluss der 
Vegetation auf 

Kalt- und 
Frischluftentste- 
hung; Steuerung 
des Mikroklimas 

bspw. durch 
Beschattung 

 

Einflussfaktor für 
die Ausbildung des 

Mikroklimas 
 

Einflussfaktor für 
die Verdunstungs-

rate 
 

--- 

Einflussfaktor für 
die Ausbildung des 

Mikroklimas 
 

--- 

Landschaft 

Veränderung der 
Eigenart durch 
Bebauung oder 

Nutzungsänderung 
 

Vegetation und 
Artenreichtum als 
charakteristisches 
Landschaftsele- 

ment 
 

Bodenrelief als 
charakterisieren- 

des Element 
 

Oberflächengewäs
ser als 

charakteristisches 
Landschafts-

element 
 

bspw. Wind, Luft-
temperatur und -

feuchte als 
landschaftsfor- 

mende Elemente 
 

--- 

Kulturgüter als 
charakterisierende 

Elemente 
 

Kultur- / 
Sachgüter 

Substanzschädi- 
gung und Zerstö-

rungsgefahr 
 

Substanzschädi- 
gung 

 
--- --- 

Luftqualität als 
Einflussfaktor auf 

die Substanz 
 

--- --- 

 
 

 
4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung und Nichtdurchführung der Planung 
 
Mit der Realisierung des geplanten Bauvorhabens sind die o. g. Umweltauswirkungen 
verbunden. Eine schutzgutbezogene gegenüberstellende Prognose der Umweltentwick-
lung bei der Durchführung sowie der Nichtdurchführung der Planung erfolgt in der nach-
stehenden Tabelle. 
 

Schutzgut Prognose bei Realisierung  
des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes 

Prognose ohne 
Umsetzung des 

Bebauungsplanes 

Boden - geringe zusätzliche Versiegelung von 
Bodenfläche 

- Überdeckung von Boden durch Solar-
module (Beschattung) 

- Fortbestand der derzeitigen 
Fläche als landwirtschaftli-
che Nutzfläche ohne hohe 
Ertragserfolge 
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- Fläche für Kiessandtage-
bau 

Wasser - verhältnismäßig geringfügige bau- 
und anlagenbedingte verdichtungs- 
und versiegelungsverursachte Redu-
zierung der Grundwasserneubildung 
innerhalb der zulässigen überbauba-
ren Fläche  

 Zuwegungen werden nur in teilversie-
gelter Form angelegt; Aufständerun-
gen der Solarpaneele werden funda-
mentlos errichtet  

- Schaffung niederschlagsverschatte-
ter Bereiche 

- kein Eintrag von Schadstoffen in den 
Boden 

- keine Änderung gegenüber 
dem derzeit vorhandenen 
Bestand 

Klima / Luft - keine Beeinträchtigung klimarelevanter 
Flächen 

- keine Änderung der derzei-
tigen klimatischen Verhält-
nisse 

Arten / Biotope - keine geschützten Biotope betroffen; 
keine Beeinträchtigungen wertvoller 
Lebensgemeinschaften zu erwarten 

- Artenbesatz kann durch entspre-
chende Maßnahmen gesichert werden 

- Änderung hinsichtlich des 
Bestandes der Biotope 

- zunehmende Verbuschung 

- Rückgang der Offenlandflä-
che 

Landschaftsbild - Veränderung durch die Errichtung der 
Solar-Module 
 

- Dominanz von technischen Elementen 
 

- kein Verlust von typischen Landnut-
zungsformen 

 
- Minderung der Beeinträchtigung der 

ästhetischen Wahrnehmung der Land-
schaft durch Eingrünung des Anlagen-
standortes 
 

- weiterhin Fläche mit gerin-
ger landschaftsästhetischer 
Bedeutung 

Mensch - Durch die Bebauung ist keine Ände-
rung der derzeitigen Immissionsver-
hältnisse bei Lärm und Geruch zu er-
warten 

- temporäre Geräusche während der 
Bauphase sind möglich 

- Anlage arbeitet geräuschlos 

- Erhebliche negative Einflüsse auf die 
Belange Wohnen bzw. Siedlung sind 
nicht zu erwarten. 

- Keine Änderung des derzei-
tigen Zustandes 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

- Keine Zerstörung von archäologischen 
Kulturgütern zu erwarten 

- Keine Änderung des derzei-
tigen Zustandes 

Fläche - kein zusätzlicher Flächenentzug durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 
gegenüber dem Ist-Zustand 

- Keine Änderung des derzei-
tigen Zustandes 

 
Bei Nichtdurchführung des Vorhabens sind folgende Nachteile für die Belange von Natur 
und Umwelt gegeben: 
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• keine Nutzung erneuerbarer Energien, 
• Fläche mit schlechter wirtschaftlicher Nutzung durch hohe Bodenwertzahlen, 
• keine neuen Lebensräume für verschiedene Arten, 
• kein Beitrag zum Umweltschutz und keine Steigerung der Biodiversität. 

 
Alternative wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten mit geringeren Auswirkungen auf die 
Schutzgüter sind nicht erkennbar. Alle anderen wirtschaftlichen Nutzungen dieser Fläche 
sind mit erheblichen Eingriffen hinsichtlich der Bodenversiegelung sowie des Biotop- und 
Artenschutzes verbunden. Die land- bzw. forstwirtschaftliche Flächennutzung nach er-
folgreicher Rekultivierung der Betriebsfläche und vollständigen Rückbaus der baulichen 
Anlagen des ehemaligen Betriebsstandortes des Kiessandabbauunternehmens ist mit 
erheblichem finanziellem Aufwand verbunden. 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen vor allem in der Neuerschließung ande-
rer Flächen. Die speziellen Standortansprüche einer Freiflächen-Photovoltaikanlage so-
wie die Voraussetzungen für eine Vergütung gemäß EEG sind jedoch für die Standort-
auswahl zu beachten und schränken die nutzbaren Flächen stark ein. In Bezug auf die 
Vorgaben des § 32 EEG ist für die planende Kommune zu konstatieren, dass es außer-
halb des ehemaligen Betriebsgeländes des Kiesabbauunternehmens keine weiteren 
Flächen in der benötigten Größe gibt. Die anvisierte Fläche entspricht den allgemeinen 
Standortvoraussetzungen bezüglich der Topografie sowie der verkehrlichen und techni-
schen Anbindung der geplanten Anlage. Weiterhin ist hier die Voraussetzung des Zugriffs 
auf die Grundstücke gegeben. Die bereits vorhandene Infrastruktur der bestehenden 
Betriebsfläche kann eventuell genutzt werden. 
 
 
 

5 Auswirkungen der Freiflächen-Photovoltaikanlage und ge-
plante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Projektauswirkungen 

5.1 Auswirkungen der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
 

Die von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgehenden Wirkungen auf die belebte und 
unbelebte Umwelt sowie das Landschaftsbild müssen nicht zwangsweise zu erheblichen 
Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung gem. § 14 BNatSchG führen. Dies ist 
besonders dann gegeben, wenn von vornherein Flächen für Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen ausgewählt werden, die entsprechend ihrer vorherigen Nutzung als Konversions-
flächen (im vorliegenden Fall ein aufgelassenes Bergbaugelände) ein besonders gerin-
ges Konfliktpotenzial erwarten lassen. 
 
In der untenstehenden Wirkungsmatrix werden die generellen Wirkfaktoren der Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage in der Bau- und Betriebsphase zusammenfassend dargestellt. 
 

Wirkfaktor 

B
a
u

p
h

a
s
e
 

B
e
trie

b
s

p
h

a
s

e
 

Schutzgüter 

P
fla

n
z
e
n

, T
ie

re
 

L
e

b
e

n
s

rä
u

m
e

 

L
a

n
d

s
c
h

a
ft 

B
o

d
e

n
 u

n
d

 F
lä

-

c
h

e
 

M
e

n
s

c
h

 

S
a

c
h

- u
n

d
 

K
u

ltu
rg

ü
te

r 

K
lim

a
 

W
a

s
s

e
r 

Flächeninanspruchnahme 
- Anlagenbedingte Bodenversiegelungen durch 
   Fundamente, Betriebsgebäude (Wechselrich-
ter), 
   evtl. Zufahrtswege, Stellplätze, etc. 
- Baubedingte Teilversiegelungen z. B. durch 
   geschotterte Baustellenstraßen, Lager- und 

X X X X X X X X X 
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   Abstellflächen 

Baubedingte Bodenumlagerung und 
Bodenverdichtung 
(z. B. durch Einsatz von schweren Bau- und 
Transportfahrzeugen, durch Verlegung der 
Erdkabel sowie durch Geländemodellierungen) 

X  X  X    X 

Baubedingte Geräusche, Erschütterun-
gen und stoffliche Emissionen 
(durch Baustellenverkehr und Bauarbeiten) 

X  X  X X   X 

Einzäunung 
(Flächenentzug, Zerschneidung / Barrierewirkung) 

 X X X  X    

Überdeckung des Bodens durch Module 
(Beschattung, Austrocknung, Erosion durch 
ablaufendes Wasser) 

 X X  X   X  

Visuelle Wahrnehmbarkeit der Anlagen + 
Lichtreflexe, Spiegelungen, Blendungen 
(durch Oberflächen der Module und z. T. auch 
durch die metallischen Konstruktionselemente) 

 X X X  X X   

Sonstige Emissionen 
(stoffliche Emissionen, Geräusche, Aufheizung 
der Module, elektrische und magnetische Felder) 

 X X       

Beweidung oder Mahd 
(zur Vermeidung von Beschattung der Module 
bzw. aus Gründen des Brandschutzes) 

 X X       

          

X üblicherweise geringe Eingriffserheblichkeiten 

X potenziell mittlere Eingriffserheblichkeiten 

X potenziell hohe Eingriffserheblichkeiten 
 

Flächeninanspruchnahmen können einerseits durch anlagenbedingte Bodenversiege-
lungen z. B. punktuell im Bereich der Fundamente, im Bereich des Betriebsgebäudes 
(Wechselrichter), der Zufahrtswege und der Stellplätze sowie andererseits durch baube-
dingte Teilversiegelungen z. B. durch geschotterte Baustellenstraßen sowie Lager- und 
Abstellflächen entstehen. Grundsätzlich ist der Versiegelungsgrad beim Bau von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen sehr gering. Durch effiziente neue Fundamenttypen kann der 
Vollversiegelungsgrad der genutzten Fläche auf deutlich unter 5 % reduziert werden. 
 
Bodenumlagerungen und Bodenverdichtungen entstehen in der Bauphase z. B. durch 
den Einsatz schwerer Bau- und Transportfahrzeuge sowie durch Geländemodellierun-
gen. Die vorgesehene feststehende Reihenkonfiguration der Solarmodule erfordert in 
der Regel im Gegensatz zu den großen nachgeführten Modulkonstruktionen („Mover“) 
keinen Einsatz von schweren Baufahrzeugen. Durch die Verlegung von Erdkabeln auf 
der Vorhabensfläche ergeben sich in geringem Umfang Erdarbeiten. 
 
Die externe Anbindung der Freiflächen-Photovoltaikanlage an das öffentliche Stromnetz 
wird im Rahmen des nachfolgenden bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens der 
Anlage dargestellt. 
 
Aus Versicherungsgründen - aufgrund des hohen Marktwertes der Module - ist die Um-
zäunung des Betriebsgeländes mit einem mindestens 2 m hohen Zaun notwendig. Fol-
gen der Einzäunung sind unter anderem der Lebensraumentzug für Großsäuger. Ein-
schränkungen der Erholungsnutzung für Menschen sind nicht betroffen. Eine Unterbre-
chung von Wegenetzen sind nicht vorgesehen. Unterbrechung von Wanderkorridoren 
der Tiere sowie die Zerschneidung von Lebensräumen sind aufgrund der Lage des Vor-
habensstandortes nicht zu erwarten. 
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Die Überdeckung des Bodens durch die Solarmodule führt zu einer Beschattung und 
kann zu einer Austrocknung des beschatteten Bodens führen. Im Bereich der Solarmo-
dule entwickelt sich ein Mikroklima. Die Fauna und Flora passen sich den geänderten 
Wasser- und Lichtverhältnissen an. 
 
Geräusche, Erschütterungen und stoffliche Emissionen entstehen in der Bauphase 
durch den Baustellenverkehr und die Bauarbeiten. Zu berücksichtigen ist, dass diese 
Wirkungen zeitlich begrenzt sind. Während des bestimmungsgemäßen Betriebes der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen keine Geräusche. 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind technogene Elemente und heben sich von ande-
ren sichtbaren Objekten in der Landschaft ab. Sie können dadurch zu Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes bzw. des Erholungswertes der Landschaft führen. 
 
Folgende Faktoren sind für die Wirkungsintensität der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
bestimmend: 

• Landschaftsrelief 
• Größe bzw. Höhe der Module 
• Lichtreflexe durch reflektierende Anlagenteile (Moduloberflächen, metallische 

Konstruktionselemente) 
• Sichtverschattungen z. B. durch Gehölze oder Bodenerhebungen 
• Lage zur Horizontlinie (Objekte in der Horizontlinie besitzen eine größere Auffäl-

ligkeit, da diese Linie bei der Wahrnehmung des Landschaftsbilds einen wichti-
gen Orientierungspunkt darstellt. Besonders hoch ist die Wirkungsintensität, 
wenn es durch die Höhe der Module zu einer Horizontüberhöhung, also einer 
deutlich veränderten Kontur der Horizontlinie kommt.) 

 
Durch die Solarmodule und Unterkonstruktionen aus Metall können Lichtreflexe (Blen-
dungen) entstehen. Die Module können die Sonne in einer Weise reflektieren, dass 
Lichtstrahlen in nicht gewünschter Weise auf ein Nachbargrundstück einwirken. Blen-
dungen sind somit für das Schutzgut Mensch relevant. 
 
Das Reflexionsverhalten ist stark vom Einfallswinkel des Lichtes abhängig. Eine ver-
stärkte Reflexion ist ab Einfallswinkeln kleiner 40° (bei tiefem Sonnenstand morgens und 
abends) zu erwarten. Ein Mindestabstand der Photovoltaikanlage von der Bebauung, 
welcher Sichtbeeinträchtigungen ausschließt, kann nicht festgelegt werden, da dieser 
Abstand von der Anlagenhöhe, dem Reflexionsgrad der Solarmodule und anderen Um-
gebungsfaktoren abhängig ist. 
 
Unter dem Wirkfaktor „Sonstige Emissionen“ sind mehrere Wirkfaktoren in der Betriebs-
phase zusammengefasst: stoffliche Emissionen, Geräusche, Aufheizung der Module, 
elektrische und magnetische Felder, Beweidung oder Mahd zur Vermeidung von Be-
schattung der Module bzw. aus Gründen des Brandschutzes. In der Regel ist von dem 
Wirkfaktor „Sonstige Emissionen“ von sehr geringen Auswirkungen auszugehen. 
 
 

5.2 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
 
Im Rahmen der Berücksichtigung der Eingriffsregelung in der Abwägung bei der Aufstel-
lung des Bebauungsplans ist zunächst zu prüfen, ob ein Eingriff in Natur und Landschaft 
vorliegt. Eingriffe sind gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Beur-
teilungsmaßstab sind die aufgrund der Festsetzungen der Aufstellung des Bebauungs-
plans zu erwartenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan “Sondergebiet Photovoltaikanlage Rieder 2“ 
 
   Seite 30 von 36 

 
Ermittlung des erforderlichen Umfangs zum Ausgleich 
 
Die Bewertung und die Bilanzierung der Eingriffe, die durch die Verwirklichung der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, erfolgt für den gesamten Geltungsbe-
reich der Aufstellung des Bebauungsplans. Für die Bewertung, Bilanzierung und die Er-
mittlung des Ausgleichsbedarfs sowie der Ausgleichsmaßnahmen wird die „Richtlinie 
über die Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt“ (Bewer-
tungsmodell Sachsen-Anhalt) angewendet. Das Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt 
stellt ein standardisiertes Verfahren zur einheitlichen naturschutzfachlichen Bewertung 
der Eingriffe und der für den Ausgleich erforderlichen durchzuführenden Maßnahmen 
dar.  
 
Grundlage für die Einstufung der Biotoptypen in diesem Bewertungsmodell ist die „Kar-
tieranleitung zur Kartierung und Bewertung der Offenlandlebensraumtypen nach Anhang 
I der FFH-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt“ des Landesamtes für Umweltschutz 
(Stand: 11.05.2010).  
 
Grundlage des Bewertungsverfahrens ist die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen, 
diese erfolgt sowohl für die unmittelbar von einem Eingriff betroffenen Flächen als auch 
für die Flächen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. In der 
Bewertungsliste des Modells wurde jedem Biotoptyp entsprechend seiner naturschutz-
fachlichen Wertigkeit ein Biotopwert zugeordnet, der maximal 30 Wertstufen erreichen 
kann. Dabei entspricht der Wert „30“ dem höchsten naturschutzfachlichen Wert. Die Be-
zugseinheit ist jeweils 1 m². 
 
Die Wertstufen der Biotoptypen werden mit den jeweils betroffenen Flächengrößen mul-
tipliziert. Aus dem Vergleich der so ermittelten dimensionslosen Indizes wird die eingriffs-
bedingte Differenz nach dem Eingriff ermittelt. Diese Differenz stellt gleichzeitig das Maß 
für den erforderlichen Ausgleichsumfang dar.  
 
Für die Bewertung und Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen wurde die Ausgangssi-
tuation differenziert erfasst. Aus der Differenz zwischen der Ausgangssituation der 
Standorte der Ausgleichsmaßnahmen und der zu erwartenden naturschutzfachlichen 
Wertigkeit der Ausgleichsflächen nach erfolgter Durchführung der Maßnahmen ergibt 
sich die Veränderung der naturschutzfachlichen Werte der Flächen.  
 
Der Ausgangszustand wird hierzu mit Hilfe der Biotopwerte des Bewertungsmodells, der 
Zustand nach dem Ausgleich anhand der Planwerte des Modells bewertet und diese 
jeweils mit den betroffenen Flächengrößen multipliziert. Die Empfehlung zur Bewertung 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Stand Februar 2022) wird in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Harz im vorliegenden Fall nicht angewen-
det.  
 
Beschreibung der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind aufgrund von deren Festsetzungen Ver-
änderungen der Nutzung von Grundflächen im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu er-
warten.  
 
Grundlage für die Bewertung und Bilanzierung des Ausgangszustands ist eine Mitte April 
2024 durchgeführte Biotop- und Nutzungstypenkartierung. Die Bewertung des Biotop- 
sowie Planungswerts erfolgt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 
gemeinsam. 
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Die überwiegenden Flächen des Plangebietes bestehen aus ruderalen Grünflächen mit 
jungen Gehölzaufwuchs. Daher werden diese Flächen einschließlich der überwiegenden 
Gehölze als „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten“ (Code: URA) bewertet.  
 
Vom Eingangstor bis zur ersten Halle verläuft ein asphaltierter Weg, dieser wird als 
„Straße (versiegelt)“ (Code: VSB) bewertet. Entlang des Weges befinden sich einge-
zäunte Grünflächen, welche als Koppeln für Pferde genutzt werden. Diese Flächen wer-
den dem Biotoptypen „Ruderales mesophiles Grünland“ (Code: GMF) zugeordnet. Eine 
weitere Koppel wird auf Grund der starken Narbenschäden als „Devastiertes Grünland 
mit starken Narbenschäden“ (Code: GSX) bewertet.  
 
Östlich der Einfahrt befindet sich ein altes Gebäude. Dieses wird dem Biotoptypen 
„Sonstige Bebauung“ (Code: BIY) zugeordnet. Vor dem Gebäude ist eine betonierte Flä-
che, welche als „Befestigter Platz“ (Code: VPZ) bewertet wird. Ein weiterer „Befestigter 
Platz“ (Code: VPZ) wird entlang der nördlichen Geltungsbereichgrenze aufgenommen, 
dabei handelt es sich um ein altes Fahrsilo.  
 
In der südöstlichen Ecke des Plangebiets befindet sich eine Baumgruppe. Diese besteht 
im Wesentlichen aus Pappeln, Flieder und Feldahorn und weist ein Alter von über 20 
Jahren auf. Sie wird dem Biotoptypen „Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend heimi-
schen Arten“ (Code: HEC) zugeordnet.  
 
Westlich der Einfahrt befand sich ein weiteres Gebäude (im Luftbild noch zu erkennen). 
Zum Zeitpunkt der Kartierung war das Gebäude nicht mehr vorhanden, jedoch eine ge-
pflasterte Fläche. Diese wird als „Unbefestigter Platz“ (Code: VPX) bewertet. Nördlich 
dieser Fläche befindet sich ein kleines Gebäude welches ebenfalls als „Sonstige Bebau-
ung“ (Code: BIY) aufgenommen wird.  
 
Entlang der westlichen Grenze des Plangebiets befand sich eine Baumreihe aus Pap-
peln. Diese wurde bereits entfernt. Der Landkreis Harz hat dem Bauherren mit Schreiben 
vom 03.01.2024 eine Ausnahme zur Fällung von 34 Pappel erteilt. Der Bescheid enthält 
zudem die Festsetzung einer Kompensationsmaßnahme für die gefällten Bäume, so-
dass diese im Rahmen dieser Bilanzierung nicht mehr berücksichtigt werden. In diesem 
Bereich wachsen sukzessionsbedingt junge Gehölze. Diese Flächen werden ebenfalls 
als „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten“ (Code: URA) bewertet. 
 
Im nördlichen Abschnitt des Plangebiets verläuft von Osten nach Westen ein Weg, dieser 
ist z.T. geschottert und durch große Steine befestigt. Dieser Weg wird als „Unbefestigter 
Weg“ (Code: VWA) bewertet.  
 
Nördlich des Weges, zwischen dem Weg und dem Fahrsilo befindet sich ein Wall, auf 
diesem Wall wachsen vereinzelt Sträucher und junge Bäume. Diese Fläche, einschließ-
lich der jungen Gehölze, wird ebenfalls als „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Ar-
ten“ (Code: URA) bewertet. Zusätzlich werden vier Bäume als „Sonstige Einzel-
bäume“ (Code: HEX) auf dem Wall aufgenommen.  

In der nordwestlichen Ecke des Plangebiets sowie südöstlich des Fahrsilos wird eine 
weitere Baumgruppe als „Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend heimischen Ar-
ten“ (Code: HEC) bewertet. Die Baumgruppe im nordwestlichen Eck besteht überwie-
gend aus der Gemeinen Walnuss und Feld-Ahorn, die Baumgruppe südöstlich des Fahr-
silos aus Rosengewächsen, Holunder und Feld-Ahorn.  
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Es ergibt sich für den Geltungsbereich folgender Biotopwert:  
 

Biotoptyp Code 
Biotopwert 

je m² 
Flächengröße 

 in m² 
Biotopwert 

Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten URA 14 6.288 88.032 

Straße (versiegelt) VSB 0 502 0 

Ruderales mesophiles Grünland GMF 16 2.228 35.648 

Devastiertes Grünland mit starken Narbenschäden GSX 6 587 3.522 

Sonstige Bebauung BIY 0 119 0 

Befestigter Platz VPZ 0 857 0 

Unbefestigter Platz  VPX 2 501 1.002 

Unbefestigter Weg VWA 6 458 2.748 

Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend heimischen 
Arten 

(über 20 Jahre alt) 

HEC 20 516 10.320 

Summe = Biotopwert - - 12.056 141.272 

Tabelle 1: Ermittlung Eingriffsflächenwert im Geltungsbereich 
 
Der Biotopwert innerhalb des Geltungsbereiches beträgt 141.272.  
 
Zusätzlich werden vier Bäume aufgenommen, dabei handelt es sich ausschließlich um 
Feld-Ahorn mit einem Alter von über 20 Jahren.  
 
Für die zusätzlich aufgenommenen Gehölze im Geltungsbereich ergibt sich folgender 
Biotopwert: 
 

Gehölz Code 
Biotop-

wert 
je m² 

Altersstu-
fung 

Biotopwert 
je m² nach 
Altersstu-

fung 

Kronen-
durchmesser 

in m 

Kronen- 
fläche  
in m² 

Biotopwert 
im Bereich 

des  
Eingriffs 

Baum 1 HEX 12 
über 20 
Jahre alt 

12 3 7 84 

Baum 2 HEX 12 
über 20 
Jahre alt 

12 3 7 84 

Baum 3 HEX 12 
über 20 
Jahre alt 

12 3 7 84 

Baum 4 HEX 12 
über 20 
Jahre alt 

12 3 7 84 

Summe - - - - - 28 336 

Tabelle 2: Biotopwert Gehölze im Geltungsbereich 
 
Für die Ausgangssituation im gesamten Geltungsbereich inklusive der Gehölze ergibt 
sich ein Biotopwert von 141.608. 
 
Die Biotoptypenkartierung Bestand ist in der Unterlage 1 als Anlage zum Umweltbericht 
dargestellt. 
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Zu erwartender Zustand von Natur und Landschaft 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Sonstige Sondergebiet SO mit 
der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ sowie private Verkehrsflächen. Grundlage der Bi-
lanzierung ist der vorliegende Modullageplan.  
 
In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Harz vom 
09.08.2024 wird auf die Anwendung über die Empfehlung zur Bewertung von Photovol-
taik-Freiflächenanalgen vom Landesverwaltungsamt aus dem Jahr 2022 im vorliegen-
den Fall verzichtet. Die Empfehlung bezieht sich insbesondere auf große Photovoltaik-
Freiflächenanalgen im Außenbereich in der die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
eingepreist ist. Die vorliegende Planung überplant hingegen eine bebaute Konversions-
fläche im Siedlungsbereich. 
 
Im Bestand wird die Vegetation im Plangebiet auf Grund einer ausbleibenden Pflege 
überwiegend als Ruderalflur eingeordnet. Nach der Errichtung der Photovoltaikmodule 
wird das Plangebiet gepflegt werden, sodass es sich fortan nicht mehr um eine Ruderal-
flur handeln wird. Es wird angestrebt die Fläche mit Schafen zu beweiden. Die Module 
sollen mit einem Mindestmaß der Unterkante von 0,8 m über Gelände und einer reinen 
Süd-Ausrichtung errichtet werden. Durch den Abstand der Unterkante von 0,8 m über 
Gelände und der Ausrichtung der Module werden die Flächen unter den Photovoltaik-
Modulen weiterhin ausreichend belichtet, sodass sich eine Vegetationsdecke entwickeln 
kann bzw. die vorhandene Vegetation erhalten bleibt (vgl. HERDEN ET AL. 2009). Dadurch 
werden sowohl die Flächen zwischen als auch unter den Modulen weiterhin einem Grün-
land-Biotoptypen zugeordnet. Durch die angestrebte Beweidung im Plangebiet wird sich 
ein „Mesophiles Grünland“ (Code: GMA) im Plangebiet entwickeln.  
 
Um die Beschattung und das Ausbleiben des direkten Niederschlags unter den Modulen 
in der Bilanzierung zu berücksichtigen, werden die Flächen unter den Modulen zwar 
auch als „Mesophiles Grünland“ (Code: GMA) jedoch mit einem geringeren Planwert als 
die Flächen zwischen den Modulen bewertet.  
 

Zwischen der östlichen, südlichen und westlichen Baugrenze sowie der Grenze des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans wird eine private Grünfläche festgesetzt. Die Ge-
hölze innerhalb dieser Grünfläche sollen nicht erhalten werden, um eine Umfahrung für 
die Feuerwehr zu gewährleisten. Da die Flächen innerhalb der privaten Grünfläche eben-
falls mit beweidet bzw. gepflegt werden, werden diese ebenfalls als „Mesophiles Grün-
land“ (Code: GMA) bewertet.  

 

Nach dem Rückbau des Gebäudes im südöstlichen Abschnitt des Plangebiets wird das 
Fundament des Gebäudes verbleiben, sodass sich dort kein flächiges Grünland entwi-
ckeln kann. Dieses Fundament sowie das Fundament des bereits zurück gebauten Ge-
bäudes werden sowohl im Bereich unter als auch zwischen den Modulen als „Unbefes-
tigter Platz“ (Code: VPX) bewertet.  
 
Das Fahrsilo soll nicht zurückgebaut werden und wird weiterhin als „Befestigter 
Platz“ (Code: VPZ) bewertet. Der Bebauungsplan setzt die von Norden nach Süden ver-
laufende asphaltierte Straße als private Straßenverkehrsfläche fest. Diese bleibt gegen-
über dem Bestand unbeeinträchtigt und wird auch fortan als „Straße (versie-
gelt)“ (Code: VSB) bewertet.  
 
Die im Bestand berücksichtigten Gehölze außerhalb der festgesetzten Grünfläche wer-
den im Bebauungsplan nicht mit einem Erhaltungsgebot festgesetzt, sodass diese für 
den zu erwartenden Zustand nicht berücksichtigt werden.  
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Es ergibt sich für den Geltungsbereich folgender Planwert:  
 

Biotoptyp Code 
Planwert 

je m² 
Flächengröße 

 in m² 
Planwert 

Mesophiles Grünland 

(zwischen den Modulen und innerhalb festgesetzte 
private Grünfläche) 

GMA 16 5.806 92896 

Mesophiles Grünland 

(unter den Modulen) 
GMA 14 4.279 59.906 

Unbefestigter Platz 

(Fundamente) 
VPX 2 612 1.224 

Befestigter Platz 

(Fahrsilo) 
VPZ 0 857 0 

Straße (versiegelt) VSB 0 502 0 

Summe = Planwert - – 12.056 154.026 

Tabelle 3: Ermittlung Planwert im Geltungsbereich  
 
Innerhalb des Geltungsbereiches ergibt sich ein Planwert von 154.026. 
 
Die Biotoptypenkartierung Planung ist in der Unterlage 2 als Anlage zum Umweltbericht 
dargestellt. 
 
 
Bilanzierung 
 
Die Bilanzierung der durch die Verwirklichung des Bebauungsplans zu erwartenden Ein-
griffe in Natur und Landschaft erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Bio-
topwert und Planwert.  
 

     Planwert    154.026 
 -  Biotopwert    141.608 

 = Differenz   + 12.418 
 
Der Planwert ist größer als der Biotopwert. Somit verbleiben in der Summe der Grund-
bewertung keine Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die auszugleichen sind.  
 
Mit der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Areal sind Vermeidungs- 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Nachstehende naturschutzrechtliche Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen werden innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes umgesetzt: 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
 
V1: Regelung zum Umgang mit Niederschlagswasser 
Das auf den Flächen des Plangebietes anfallende Niederschlagswasser ist über belebte 
Bodenschichten breitflächig zu versickern. Entwässerungsanlagen sind nicht zulässig. 
 
V2: Durchlässigkeit der Einzäunung für Kleinlebewesen 
Die Einfriedung des Sondergebietes bzw. der Liegenschaft ist so zu gestalten, dass sie 
für Kleinlebewesen keine Barrierewirkung entfaltet. 
Der Einsatz von Stacheldraht bis 0,70 m über Gelände ist nicht zulässig. Die Einfriedung 
ist in einer 
Höhe von mindestens 15 cm von Boden anzuordnen. 
Zaunanlagen mit Sockelmauer sind nicht zulässig. 
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Kompensationsmaßnahmen 
 
Entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden für den Bebauungsplan „Sondergebiet 
Photovoltaikanlage Rieder 2“ nachstehende Festsetzungen getroffen. 
 
 

Nr. Beschreibung 

M1 Grünlandflächen 
Die Grünlandfläche im Bereich des Baufensters und in der privaten Grünfläche ist 
als extensive Grünlandfläche zu erhalten/entwickeln. Der Bestand ist gegenwärtig 
überwiegend ruderales mesophiles Grünland.  
Die Fläche wird in unregelmäßigen Abständen gepflegt. Die Maßnahme dient der 
Zurückdrängung der nicht einheimischen invasiven Arten und der Förderung ein-
heimischer Arten der trockenen ruderalen Standorte. 
Zum Schutz der Tierwelt ist eine Mahdhöhe von mindestens 10 cm einzuhalten. 
Die Mahd der Ruderalfläche wird im Zeitraum vom 01. September bis 31. März 
durchgeführt. 
Eine extensive naturnahe Beweidung mit einer Besatzstärke von unter 0,5 GVE/ha 
ist zulässig. 
 

 
 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Im vorliegenden Umweltbericht wurden die durch die Umsetzung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaikanlage Rieder 2“ verursachten um-
weltrelevanten Auswirkungen ermittelt und dargestellt. Durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan soll insbesondere das Baurecht für die Errichtung einer Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage geschaffen werden. 
 
Der Standort widerspricht durch die begrenzte zeitliche Nutzung keinen planerischen 
Vorgaben. Die umweltschutzrelevanten Ziele und die Grundsätze des Regionalplans 
Harz werden eingehalten. 
 
Wasser- oder naturschutzrechtliche Schutzgebiete sowie gesetzlich geschützte Biotope 
sind nicht betroffen. 
 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von etwa 1,23 ha. Der räumliche Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaikanlage Rieder 
2“ befindet sich nordöstlich des Ortsteiles Rieder der Stadt Ballenstedt in der Gemarkung 
Rieder, Flur 3 auf dem Flurstück 376 (teilweise). 
 
Mit der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden keine Schutz-
güter erheblich und / oder nachhaltig beeinträchtigt. 
 
Folgende Schutzgüter wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen: 

• Boden, 
• Fläche, 
• Wasser, 
• Klima / Luft, 
• Tiere und Pflanzen, 
• Landschaftsbild, 
• Mensch und 
• Kultur- und Sachgüter. 
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Die nachstehende Tabelle fasst die Bewertung der Auswirkungen auf die verschiedenen 
Schutzgüter zusammen, wobei zwischen Auswirkungen während der Bauphase, Auswir-
kungen der dauerhaften Anlage und Auswirkungen durch den laufenden Betrieb unter-
schieden wird. 
 

Schutzgut Erheblichkeit von 
baubedingten 
Auswirkungen 

Erheblichkeit von anlage- 
und betriebsbedingten 

Auswirkungen 

Ergebnis 

Boden / Fläche gering gering gering 

Wasser keine keine keine 

Klima / Luft keine gering gering 

Tiere und Pflanzen gering gering gering 

Landschaftsbild keine gering gering 

Mensch gering keine gering 

Kultur- und Sachgüter keine keine keine 

Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft sind erforderlich. 
Mit den Festsetzungen der Grünordnungsplanung werden Eingriffe auf den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild vermieden und gemindert. Durch Ausgleichsmaßnahmen 
können die nicht vermeidbaren Eingriffe und Auswirkungen funktionell im Plangebiet 
ausgeglichen werden. 
 
Negative Auswirkungen auf die benachbarten Schutzgebiete i. S. des Naturschutzrechts 
in Bereich des Vorhabensstandortes können aufgrund der Entfernung und den von dem 
Vorhaben ausgehenden Emissionen ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche und / oder nachteilige Umweltauswirkungen sind im Zusammenhang mit der 
Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaikan-
lage Rieder 2“ nicht zu erwarten. 
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1 Hintergrund 
 

1.1  Veranlassung 
 
Der Vorhabensträger beabsichtigt die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (PVA) auf Flächen 
eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsgeländes, die einen Konversionsflächenstatus besitzen. 
Das Plangebiet ist teilweise bebaut bzw. befestigt. Bei den restlichen Flächen handelt es sich um brach-
liegendes Grünflächen bzw. Ruderalfluren, welche teilweise zum Abstellen von landwirtschaftlichen Ge-
räten bzw. Fahrzeugen genutzt werden. 
 
Die Erstellung des artenschutzrechtlichen Gutachtens über das Vorkommen der Zauneidechse erfolgt 
auf Geheiß der unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Harz im Rahmen der Aufstellung eines vor-
gezogenen Bebauungsplans. Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags soll auch das potentielle Vorkom-
men von Amphibien im Plangebiet betrachtet werden.  
 
 

1.2  Rechtliche Grundlagen 
 
Die gesetzlichen Grundlagen der artenschutzrechtlichen Bewertung ergeben sich aus §§ 37 bis 47 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).   
 
Der besondere und strenge Artenschutz ergibt sich aus dem §§ 44 bis 47 BNatSchG.  
 
Dabei gelten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten Verbote (Zugriffsverbote) der besonders ge-
schützten Arten ebenfalls für streng geschützte Arten. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG hingegen gilt nur für 
streng geschützte Arten. 
 
Es ist gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,  
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 
 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 1 
BNatSchG die Zugriffsverbote nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Sätze 2 bis 5 BNatSchG. Sind in Anhang IV 
Buchst. a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem 
Maße verantwortlich ist und in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt 
sind, liegt gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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2 Untersuchungsgebiet und Methodik 
 

2.1  Ist-Zustand 
 
Beim Untersuchungsgebiet (UG) handelt es sich um eine ehemals landwirtschaftlich genutzte, überwie-
gend unbebaute Fläche am Ortsrand von Rieder. Es befinden sich eine bauliche Anlagen sowie mehrere 
befestigte Flächen im UG. Bei den Freiflächen handelt es sich um brachliegende Grünflächen bzw. Ru-
deralfluren sowie abgesteckte Flächen als Koppeln für Nutztiere. Zusätzlich befindet sich verteilt im UG 
durch Sukzession bedingter Gehölzaufwuchs. Die Pappelreihe entlang der westlichen Grenze des UG ist 
bereits vor Beginn der Kartierungen gefällt worden.  
 
Gegenwärtig werden im UG landwirtschaftliche Maschinen und Geräte abgestellt. Zudem werden Teil-
flächen als Koppeln für Pferde genutzt. Das im südöstlichen Abschnitt errichtete Gebäude soll abgerissen 
werden. Eine weitere Halle im südwestlichen UG wurde bereits bis auf das Fundament zurückgebaut. 
Das gesamte UG ist bereits eingezäunt. 
 
Weder im Plangebiet noch in dessen näheren Umgebung befindet sich ein Gewässer.  
 

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet; Kartengrundlage: DTK 10.000, Maßstab 1:2.000  

 
 

2.2  Soll-Zustand 
 
Die geplante Anlage soll östlich des vorhandenen Asphaltweges aus 14 und westlich aus 13 Reihen mit 
Süd-Ausrichtung bestehen. Im südlichen Abschnitt der Anlage soll eine Trafostation errichtet werden.  
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Der Bebauungsplan setzt entlang der östlichen, südlichen und westlichen Grenze des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans eine Grünfläche fest. Innerhalb dieses Bereichs werden keine Module errichtet 
werden und die vorhandenen Gehölze sollen erhalten werden.   
 
 

2.3 Methodisches Vorgehen 
 
Das UG wurde an den in Tabelle 1 aufgeführten Terminen begangen und auf das Vorkommen der Zau-
neidechse überprüft.  
 
Tabelle 1:  Begehungstermine 

Datum Begehungszeit Witterung Bemerkung 

16.04.2024  15:00-16:00 Uhr 21 °C, bedeckt, schwül, windstill 
- ab ca. 17 Uhr starker Regenschauer 
- kein Nachweis erbracht 

18.05.2024 16:00-17:00 Uhr 
18 °C, bedeckt-sonnig abwechselnd, 
schwül, windstill 

- kein Nachweis erbracht 

20.06.2024 16:00-17:00 Uhr 21 °C, sonnig, windstill - kein Nachweis erbracht 

20.07.2024 09:00-10:00 Uhr 23 °C, sonnig, windstill - kein Nachweis erbracht 

 
Ziel der Begehungen war es das potentielle Vorkommen der Zauneidechse im UG durch mehrere Bege-
hungen zu standardisierten Begehungszeiten und entsprechend zusagenden Witterungsbedingungen 
methodisch zu erfassen. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Harz wur-
den nach den vier Begehungen ohne Nachweis auf weitere Begehungen verzichtet.  
 
 

3 Wirkung des Vorhabens 
 
Folgende Auswirkungen sind bei der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage denkbar: 
 
Baubedingte Wirkungen 
Durch die geplante Maßnahme kommt es zu einem temporären Lebensraumverlust durch die Inan-
spruchnahme von Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie ggf. für bauliche Hilfskonstruktionen. So 
ist beispielsweise für potentiell bodenbrütende Vogelarten der Verlust von Nist- und Brutstätten denk-
bar. Weiterhin sind lokale Bodenverdichtungen im Baustellenbereich und Störungseffekte durch Bau-
lärm (akustisch) und allgemeine Bautätigkeiten (visuell) zu erwarten.  
 
Anlagebedingte Wirkungen 
Durch Flächenbeanspruchungen kommt es zum Verlust bzw. zur Umgestaltung von Habitaten lokal auf-
tretender Tier- und Pflanzenarten. Damit können Zerschneidungseffekte bzw. Barrierewirkungen zwi-
schen Habitaten und Störungen funktionaler Beziehungen einhergehen. Im vorliegenden Fall spielen 
Zerschneidungseffekte bzw. Barrierewirkungen eine untergeordnete Rolle, da der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans bereits eingezäunt ist und im Siedlungsbereich liegt.  
 
Betriebsbedingte Wirkungen 
Betriebsbedingt ist die Wartung der Anlagen notwendig. Aufgrund der geringen Intensität sind hier je-
doch keine erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Population zu erwarten, da die Wartungen 
hauptsächlich punktuell im Bereich der Trafos und Wechselrichter erfolgen. 
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4 Relevanzprüfung 
 
Ziel der Relevanzprüfung ist es, dass aus den gesetzlichen Bestimmungen resultierende umfangreiche 
Artenspektrum zunächst auf die Arten zu reduzieren, die unter Beachtung der Lebensraumansprüche 
im UG vorkommen können und für die eine Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann 
(Abschichtung). Die Arten, für die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) müssen einer artenschutzrechtli-
chen Prüfung nicht mehr unterzogen werden. 
 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Harz soll das UG hinsichtlich des 
Vorkommens der Zauneidechse durch Kartierungen untersucht werden. Zudem soll eine theoretische 
Auseinandersetzung zu einem potentiellen Vorkommen von Amphibien durchgeführt werden.  
 
 

5 Bewertung 
 

 

Zauneidechse, Lacerta agilis 
 

1. Gefährdungseinschätzung und Schutzstatus 

Rote Liste                        
gesetzlicher Schutz:       

Deutschland: V 
FFH-Anhang: IV 

Sachsen-Anhalt: 3 
BNatSchG: streng geschützt 

2. biologisch-ökologische Kurzcharakteristik der Art/ Artengruppe 

Die Zauneidechse ist in Deutschland allgemein verbreitet, eine besondere Verantwortung Deutsch-
lands ist nach STEINICKE et al. (2002) nicht gegeben. Sie ist eine in ihrem Hauptverbreitungsgebiet 
euröke Art, die sich an den Rändern ihres Areales stenök verhält. Ihre Lebensraumansprüche ent-
sprechen dem folgenden Habitatschema (GÜNTHER et al. 2009): 
- sonnenexponierte Lage (südliche Exposition, Hangneigungen max. 40°) 
- lockeres gut drainiertes Substrat 
- unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen 
- spärliche bis mittelstarke Vegetation 
- Vorhandensein von Kleinstrukturen, wie Steine und Totholz etc. als Sonnplätze. 
 
Häufig stellen Bahndämme und regelmäßig gemähte Straßenränder mit angrenzenden Offenland-
strukturen für die Zauneidechse geeignete Lebensräume dar. 
 
Die jährliche Aktivitätsphase beginnt meist im April, selten, und nur bei günstiger Witterung schon 
Ende Februar/ Anfang März. Ab Mitte April beginnt die Paarungszeit und dauert bis in den Juni an. 
Die Eiablage erfolgt von Juni bis Anfang Juli an offenen, sonnigen und nicht zu trockenen Stellen mit 
gut grabbarem Boden. Bevorzugt werden die Eier in selbstgegrabenen Erdröhren in einer Tiefe von 
4 – 10 cm abgelegt. Der Schlupf der Jungtiere erstreckt sich von Ende Juli bis Anfang September. Ab 
August beginnen die adulten Tiere ihre Winterquartiere aufzusuchen. Jungtiere können noch bis 
Mitte Oktober aktiv bleiben. 
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3. Vorkommen im Wirkraum 

Im UG befinden sich wenige potentiell geeignete Habitatstrukturen. Mittig im UG befinden sich 
große Holzhaufen mit Ästen und Wurzel, dabei handelt es sich um die Überreste der Anfang 2024 
gefällten Pappeln. Durch den weitestgehend dichten Bewuchs im Plangebiet fehlen weitestgehend 
wärmebegünstigte Lebensräume mit teilweise lockerem, gut wasserdurchlässigem Boden (Schotter, 
Kieshaufen, Splitthaufen, Sandhaufen).  

Art im Wirkraum: ☐nachgewiesen ☐potentiell vorkommend ☒nicht nachgewiesen 

4. Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände entsprechend § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 
(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten): 
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 
Auf Grund der weitgehend ungeeigneten Habitatstrukturen sowie keinem Sichtnachweis ist nicht 
mit einem Vorkommen der Zauneidechse zurechnen. Die potentiell als Lebensraum geeigneten Ge-
hölzstrukturen (Äste, Wurzel) befinden sich erst seit wenigen Monaten im UG, sodass diese noch 
nicht als etabliertes Landschaftselemente angesehen werden kann. Es wird empfohlen Teile der 
Äste, Wurzeln und Steine aus dem UG in den im vorhabensbezogenen Bebauungsplan festgesetzten 
Grünstreifen zu bringen, um diesen als Lebensraum für potentiell in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans einwandernde Zauneidechse aufzuwerten (VM1).  Weiterhin wird empfohlen die Bau-
arbeiten außerhalb der Aktivitätszeit der Zauneidechse (31. Oktober bis 15. März) zu beginnen 
(VM2). Auf Grund des fehlenden Artnachweises und der überwiegend ungeeigneten Habitatstruktu-
ren ist eine Einzäunung der Fläche durch einen Reptilienschutzzaun während der Baumaßnahmen 
nicht gerechtfertigt.  
 

☐  Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☒  freiwillige Maßnahmen empfohlen 

☐  CEF-Maßnahmen erforderlich 
 

Tötungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG: 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
 
Es wurden keine Individuen und keine lokale Population der Zauneidechse im UG nachgewiesen.  
 

☐   Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☐   CEF- Maßnahmen erforderlich 
 
Störungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 
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Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Tö-
tungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

Es wurden keine Reproduktions- und Ruhestätten der Zauneidechse im UG nachgewiesen. Durch 
die Ablage von Ästen und Wurzeln aus dem Baufeld in die festgesetzte Grünfläche, könnten neue 
und langfristige Überwinterungs- und Ruhestätten sowie genereller Lebensraum erschaffen wer-
den.   
 

☐   Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☐   CEF- Maßnahmen erforderlich 
 
Schädigungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

VAFB 1: Bauzeitenregelung Reptilien (dadurch gleichzeitig Schutz potentieller Bodenbrüter) 

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐   treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒   treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 
 

 

Amphibien, Amphibia 
 

1. Gefährdungseinschätzung und Schutzstatus 

Rote Liste                        
gesetzlicher Schutz:       

Deutschland: - 
FFH-Anhang: II; IV 

Sachsen-Anhalt: - 
BNatSchG: - 

2. biologisch-ökologische Kurzcharakteristik der Art/ Artengruppe 

Alle heimischen Amphibienarten benötigen zur Reproduktion Laichgewässer. Dabei weichen die 
Habitatansprüche der einzelnen Arten an das Laichgewässer erheblich voneinander ab. Laichgewäs-
ser können temporär (Rotbauchunke, Teichmolch) oder permanent (Seefrosch) wasserführend sein. 
Die morphologische Spannweite reicht dabei von einfachen Pfützen über Kleingewässer bis zu Seen, 
aber auch von Meliorationsgräben und kleinen Bachläufen bis hin zu großen Flüssen oder Altarmen. 
Der Grad des pflanzlichen Bewuchses erstreckt sich von vegetationsfrei ohne Uferstrukturen bis 
stark verkrautet mit dichtem Gehölzbestand am Ufer. Einzelne Arten, wie Kamm- oder Teichmolch, 
können in der Wahl ihres Laichgewässers ökologisch sehr anpassungsfähig sein. Andere Arten, z. B. 
die Kreuzkröte, bevorzugen dagegen bestimmte Habitatstrukturen. (GLANDT, 2018) 
 
Je nach Art und Umweltbedingungen kann die Laichzeit bereits im Februar (Springfrosch, Gras-
frosch) oder auch erst im Mai/ Juni (Wasser- und Laubfrosch) beginnen. Bei den meisten Arten ver-
lassen die adulten Tiere das Laichgewässer nach der Eiablage (Knoblauchkröte), andere verbleiben 
während der gesamten Aktivitätssaison zumindest in Gewässernähe (Grünfrösche). Für einige Arten 
wurden Überwinterungen am Gewässergrund nachgewiesen (Grasfrosch, Wasserfrosch). 
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3. Vorkommen im Wirkraum 

Es konnten vor Ort während der Erfassung der Zauneidechse keine Nachweise von geeigneten Habi-
tatstrukturen für Amphibien erbracht werden. Im UG und dessen näheren Umgebung befinden sich 
keine Kleinstgewässer oder Seen. Auch wurden keine andauernden Pfützen im UG zwischen April 
und Juli vorgefunden, trotz der regenreichen ersten Jahreshälfte 2024. Ein Vorkommen streng ge-
schützter Amphibienarten kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Eben-
falls kann das Plangebiet auf Grund fehlender Gewässer in der Umgebung als Wanderkorridor aus-
geschlossen werden.  

Art im Wirkraum: ☐nachgewiesen ☐potentiell vorkommend ☒nicht nachgewiesen 

4. Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände entsprechend § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG 
(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten): 
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
 
Auf Grund fehlender Habitatstrukturen ist nicht mit einem Vorkommen von Amphibien im UG zu-
rechnen.  
 

☐  Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☐  Maßnahmen zur Vermeidung empfohlen 

☐  CEF-Maßnahmen erforderlich 
 

Tötungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG: 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
 
Es wurden keine Individuen und keine lokalen Population von Amphibien im UG nachgewiesen.  
 

☐   Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☐   CEF- Maßnahmen erforderlich 
 
Störungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
sowie ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Tö-
tungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten): 

 
Es wurden keine Reproduktions- und Ruhestätten von Amphibien im UG nachgewiesen.  
 

☐   Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich 

☐   CEF- Maßnahmen erforderlich 

Schädigungsverbot wird verletzt            ☐Ja  ☒Nein 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Keine Maßnahmen 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovol-
taikanlage Rieder 2“ 

8 
 

5. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

☐   treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

☒   treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 
 

6 Maßnahmen 
 
Auf Grund des mangelnden Artnachweises der Zauneidechse sowie fehlender Habitatstrukturen für 
Amphibien werden keine Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen erforderlich. 
 
Im Sinne des Artenschutzes werden jedoch zwei Maßnahmen auf freiwilliger Basis empfohlen:  
 
Tabelle 1:  Empfehlung freiwillige artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Art  Maßnahme Lage der Maßnahme 

Zauneidechse 

VM1 

Lebensraumaufwertung durch das Anlegen 
von Totholz- und Steinhaufen im festge-
setzten Grünstreifen als Strukturelemente 
für die Zauneidechse 

im UG 

VM1 

Bauzeitenregelung, Beginn der Baumaß-
nahmen außerhalb der Aktivitätszeit der 
Zauneidechse (31. Oktober bis 15. März) 

im UG 

 
 
 
 
 
 
 

Erstellt Nelben 06.08.2024   

  
Verena Zumhasch 

 
 
 
 

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovol-
taikanlage Rieder 2“ 

9 
 

7 Quellenverzeichnis 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). Zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.06.2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 225) 
 
ELBING, K, GÜNTHER, R, RAHMEL U (2009): Zauneidechse – Lacerta agilis LINNAEUS, 1758.- in: GÜNTHER, 
R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.  
 
GLANDT, D (2018): Praxisleitfaden Amphibien- und Reptilienschutz. Springer Verlag. Berlin. 
 
STEINIKE, H, HENLE, K, GRUTTKE, H (2002): Bewertung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhal-
tung von Amphibien- und Reptilienarten. Bundesamt für Naturschutz, Bonn. 
 
 

Anhang 
 

  
Abbildung 1: Gebäude Abbildung 2: Koppel hinter Gebäude 
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Abbildung 3: Ruderalflur mit Gehölzen 
 

Abbildung 4: Landwirtschaftliche Anhänger 

  
Abbildung 5: Asphaltierte Zufahrt Abbildung 6: Fahrsilo 
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Abbildung 7: Gefällte Pappelreihe  
 

Abbildung 8: Reifen- und Holzhaufen 

 

 

 

Abbildung 9: Verwallung  

 


